Hausordnung
Die Gemeinden Ober- und Unterägeri stellen Jugendlichen diese Räumlichkeiten zur Verfügung. Bei der Benützung gelten immer folgende allgemeine Regelungen.
Einrichtung

Zum Inventar muss Sorge getragen werden. Verursachte Schäden sind den Verantwortlichen zu melden und müssen durch den Verursacher oder die Verursacherin fachgerecht behoben werden. Andernfalls werden die Kosten für die Schadenbehebung den NutzerInnen in Rechnung gestellt
Suchtmittel

In diesen Räumlichkeiten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere die Regelungen bezüglich Abgabe von Suchtmitteln an Minderjährige sind einzuhalten. Personen welche Drogen konsumieren, können mit einem Hausverbot belegt werden. Drogen und deren Konsum in diesen Räumlichkeiten ziehen ein mehrmonatiges Hausverbot nach sich.
Toleranz

Die Räumlichkeiten können nur weiterhin Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden, wenn jeder Benutzer Rücksicht nimmt auf andere Benutzer, Nachbarn und Dritte.

Gewalt in Form von Taten und Worten wird nicht toleriert.
Nachtruhe

Die Allgemeine Nachtruhe, ab 22:00 Uhr gilt auch für diese Räumlichkeiten und insbesondere für deren Umgebung.

Übernachtungen

Übernachtungen sind in den Räumlichkeiten der Jugendarbeit Ägerital grundsätzlich verboten.

Abfall

Der Jugendtreff und die Umgebung sind sauber zu halten.

Zusätzliche Regeln für die Treffzeiten
Der Treff ist für Jugendliche ab Oberstufenalter offen

Es gilt ein generelles Rauchverbot im Haus

Das Mitbringen von Alkohol und dessen Konsum ist verboten

Alkoholisierten und zugedröhnten Personen kann der Eintritt in den Treff verweigert werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung kann eine Verwarnung oder ein 
Hausverbot zu Folge haben.
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